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Nr. 31/2010 vom 09. September 2010
BFH entscheidet: Erstattungszinsen sind nicht steuerpflichtig
Eine aus Sicht des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine (NVL) gerechte Entscheidung hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 15.06.2010 (VIII R 33/07) getroffen. Danach sind Zinsen, die das Finanzamt wegen Einkommensteuererstattungen gesetzlich zu zahlen verpflichtet ist, nicht steuerpflichtig. Im Gegenzug sind gezahlte Nachzahlungszinsen bereits seit 2000 nicht mehr steuerlich absetzbar.

So genannte Erstattungszinsen von 0,5 Prozent der festgesetzten Steuer muss der Fiskus laut Gesetz auf Steuererstattungen 15 Monate nach Ablauf des entsprechenden Veranlagungsjahres zahlen. Diese Zinsen betrachtete der Gesetzgeber bisher als Einnahmen aus Kapitalvermögen. Dagegen verwehrte der Gesetzgeber den bis 1999 möglichen steuerlichen Abzug von Nachzahlungszinsen, die an das Finanzamt entrichtet wurden.
Diese Praxis ist ungerecht und unverständlich. Das sah auch der Kläger nicht ein. Dieser hatte vom Finanzamt sowohl Zinsen für vorangegangene Veranlagungszeiträume erhalten als auch zahlen müssen. Mit seiner Steuererklärung machte er die an den Fiskus gezahlten Zinsen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. In der Klagebegründung führte er auf, dass die unterschiedliche Behandlung von Erstattungs- und Nachzahlungszinsen materielles Recht verletze, und bekam teilweise Recht. Der BFH bestätigte zwar das Abzugsverbot von Nachzahlungszinsen bei der Einkommensteuer, stellte jedoch auch klar, dass Erstattungszinsen nicht zu besteuern sind.
Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine weist darauf hin, dass Steuerpflichtige, die erst jetzt ihre Erklärung fertigen, die Abfrage nach Erstattungszinsen auf der Anlage KAP getrost ignorieren können. Die Finanzämter hatten bisher Steuerpflichtige gerade wegen dieser Zinsen trotz Abgeltungssteuer zur Erklärung aufgefordert. Wer seinen Bescheid gerade erhalten hat oder dieser wegen anderer Streifragen noch offen ist, sollte bei Versteuerung der Erstattungszinsen Einspruch mit Hinweis auf das aktuelle Urteil einlegen. 

Weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften von Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert oder unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt werden.
�








Oranienburger Chaussee 51   Telefon +49 30 401 29 25       Registergericht Berlin    Vorstand:                                         Bürozeiten:

13465 Berlin                            Telefax +49 30 401 36 75       VR 14074 NZ                 Jörg Strötzel StB (Vorsitzender)      Montag bis Donnerstag 8 – 16 Uhr

                                                                                                                                       Petra Erk, Heinz Brockerhoff           Freitag 8 – 13.00 Uhr

                                                                                                                                       Christian Munzel RA, Ali Tekin

